
407 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1970, 
betreffend ein Bundesgesetz, rit dem das Gehaltsgesetz 1956 
geändert wird (20. Gehaltsgesetz-Novelle) samt Anlage 

Die Neuordnung der Ausbildung der Pflicht schullehrer an 

Pädagogischen Akademien machte eine Neuordnung des Dienst- und 

Besoldungsrechtes dieser Lehrer erforderlich .. Die iloti'lendige 

dienstrechtliche Regelung (Dienstzweige und Anstellungserfor­

dernisse) sieht die 2. Gehaltsüberleitungsges3tz-Novelle 1970 
vor. Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sieht in Ergänzung dazu eine höhere Besoldung für die Lehrer 

mit der neuen Ausbildung und ein etappen1tleises Hinführen auf 

diese Besoldung der gleich verwendeten Lehrer mit alter 

Ausbildung vor. Ferner sollen die Bezugsansätze der I1itt;iel­

schullehrer in ihrem Verhältnis zu den Laufbahnen vergleich­

barer Verwaltungsbeamter entsprechend angehoben werden. Eine 

gleichartige Berichtigung ist auch für die eingeteilten 

VJachebeamten vorgesehen. Darüber hinaus E!0ll 'l'1ei ters eine 

Reihe von Textberichl:.;igunc;en vorgenommen werden, deren 

Notwendigkei t sich in d(;r DürchfijJ:1I'Ungspraxis gezeigt hat 0 

Der Finanzausschuß hat die gegenst~ndliche Vorlage in sei­

ner Sitzun.gvom 13. ,Juli '1970 in Verhandlung genommen und 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause :0U empfehlen, kei­

nen Ein~'_lCh zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Finanz­

ausschuß den AntE,,[-:..ß., der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. 
Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, IIit dem das Gehalts­
gesetz 1956 geändert wird, (20.Gehaltsgesetz-Novelle) samt 

Anlage, wird kein Einspruch erhoben. 

Hab r i n ger 

Berichterstatter 

Wien. am 13. Juli 1970 

P 0 r g e s 

Obmann 
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